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Städtische Werke Aktiengesellschaft (STW) 

 Gründung der Direktvertriebsgesellschaft mbH 

 

 

Berichterstatter/-in: Oberbürgermeister Christian Geselle 

 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

1. Der  Gründung  der   Direktvertriebsgesellschaft  mbH   ( Arbeitstitel )    als  

100 %ige  Tochtergesellschaft  der  Städtische Werke AG  mit einem  

Stammkapital von 25  T€  wird nach Maßgabe des beigefügten Entwurfs 

des Gesellschaftsvertrags (Anlage) zugestimmt. 

 

2. Der Magistrat wird ermächtigt, die zur Umsetzung der Beschlüsse 

erforderlichen Erklärungen in der jeweils rechtlich gebotenen Form 

rechtsverbindlich abzugeben. Die Ermächtigung umfasst auch die 

Vornahme etwaiger redaktioneller Ergänzungen, Änderungen, 

Streichungen oder Klarstellungen.“ 

 

 

Begründung: 

 

Die Städtische Werke AG (STW) beabsichtigt die Neugründung der 

Direktvertriebsgesellschaft mbH, als 100 %ige Tochtergesellschaft. 

 

Infolge der Liberalisierung des Strom- und Gasmarktes ist in diesen Bereichen ein 

extrem harter Wettbewerb im Kampf um Kunden entstanden. 

 

Die STW hat seit 2014 einen erfolgreichen Direktvertrieb unter Einsatz von 

Leiharbeitnehmern aufgebaut. Über diesen Direktvertrieb konnten seit Mitte 2016 

bereits rd. 1.400  Kunden in Kassel zurückgewonnen werden, die von 

Fremdversorgern abgeworben worden waren. Zusätzlich konnten über den 

Direktvertrieb der STW seit 2015 bereits über 22.000 Kunden für die EAM Energie 

GmbH (EAME), eine 50 %ige Beteiligungsgesellschaft der Städtische Werke AG, 

gewonnen werden.  

 

Der zuvor beschriebene Vertriebserfolg trägt maßgeblich zum Erfolg des 

Energiekundengeschäfts der STW und der EAME bei. 
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kann mit Blick auf das novellierte Arbeitnehmerüberlassungsgesetz ab 01.01.2018 

nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden. Dies ist insbesondere begründet durch 

die dann begrenzte Überlassungsdauer von 18 Monaten und eine nach dem sog. 

Equal Pay-Grundsatz angepasste Entlohnung nach 9 Monaten. 

 

Die Gründung einer eigenen Direktvertriebsgesellschaft bietet die Möglichkeit, den 

wegen der gesetzlichen Höchstüberlassungsdauer im bislang genutzten 

Arbeitnehmerüberlassungsmodell zwangsläufigen Verlust von eingearbeitetem 

und leistungsfähigem Vertriebspersonal nach 18 Monaten zu verhindern. Eine 

eigene Gesellschaft bietet die Möglichkeit, die bislang erzielten Erfolge zu 

verstetigen und auszubauen. Gleichzeitig wird mit dem Personal eine hohe 

Bindungswirkung und Identifikation mit dem Unternehmen erzielt. 

 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Direktvertriebsgesellschaft als 

Vertriebskanal für Produkte der Netcom Kassel Gesellschaft für 

Telekommunikation mbH (Netcom), insbesondere im Rahmen des 

Breitbandausbaus in Nordhessen zu nutzen. Die „interne“ Lösung einer eigenen 

Direktvertriebsgesellschaft  ermöglicht die maximale Ausnutzung der 

Synergiepotentiale zwischen STW und Netcom bzw. zwischen EAME und Netcom. 

 
Gesellschaftsstruktur 

Die Empfehlung , die Direktvertriebsgesellschaft als alleinige Tochtergesellschaft 

der STW zu gründen, basiert auf den Vorteilen einer optimalen Steuerbarkeit und 

der mit Blick auf die gesetzlichen Rahmenbedingungen gebotenen zügigen 

Umsetzbarkeit. 

 

Der Inhalt des Gesellschaftsvertrages ist auch mit Bezug auf die Organe der 

Gesellschaft schlank und effizient gestaltet; es sind lediglich Geschäftsführung und 

Gesellschafterversammlung vorgesehen. Die Einrichtung eines Aufsichtsrates  ist 

wegen der homogenen und  verhältnismäßig wenig komplexen Tätigkeit der 

Gesellschaft nicht erforderlich. Über die Tätigkeit der Gesellschaft wird im 

Aufsichtsrat der STW berichtet. 

 

Chancen und Risiken des Projekts 

 

Der Vorstand der STW hat dem Aufsichtsrat eine differenzierte 

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung vorgestellt, die eine hinreichend positive 

Ergebniserwartung aufzeigt.   

Mögliche Risiken der Gesellschaft sind überschaubar, da die Gründung und der 

Aufbau der Gesellschaft keine größeren Investitionen erforderlich machen. 

 

Gleichermaßen wurden in Abstimmung mit dem Betriebsrat der STW  die 

Rahmenbedingungen und Eckpunkte der Arbeitnehmerinteressen in einer 

Vereinbarung mit der Gewerkschaft ver.di festgelegt.  
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Für den Fall, dass der Direktvertrieb nicht in der vorgesehenen Weise realisiert 

werden könnte, würden keine neuen Arbeitsplätze geschaffen und durch die 

Gesellschaft keine positiven Ergebnisbeiträge für die STW erwirtschaftet.  

In der Folge wären für die Kundenakquise und Kundenrückgewinnung zur 

Sicherung von Erlösen und Energieabsatz entsprechende externe 

Vermittlungsagenturen zu beauftragen. Damit ergeben sich deutliche 

Kostensteigerungen, die insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen 

Kostensenkungsmaßnahmen nicht vertretbar sind.  Es erscheint deshalb nicht 

sinnvoll,  einen eigenen profitablen  Vertriebskanal  durch höherpreisiges 

Outsourcing zu ersetzen. Hinzu kommt das Risiko, dass externe 

Vermittlungsagenturen gewonnene Kunden nach Ablauf der Vertragslaufzeit an 

andere Versorger vermitteln, um erneut Provisionen abzurechnen. 

 

Zeitplan 

 

Zur Aufrechterhaltung der derzeitigen Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit 

des Direktvertriebs ist es erforderlich, dass die Gesellschaft mit Beginn des 

Geschäftsjahres 2018 gegründet und das vorgesehene Personal beschafft wird. 

Parallel zur Gesellschaftsgründung wird die operative Geschäftsaufnahme 

vorangebracht. 

 

Markterkundung 

 

Im Rahmen der nach § 121 Abs. 6 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) 

vorgeschriebenen Markterkundung wurden die Stellungnahmen der 

Handwerkskammer (HWK) und der Industrie- u. Handelskammer Kassel (IHK) 

angefordert. Vor der Beschlussfassung in der Stadtverordnetenversammlung wird 

über den Inhalt und das Ergebnis entsprechend informiert. 

 

 

Der Aufsichtsrat der STW hat  in seiner Sitzung am  19. September 2017 der 

Gründung der Direktvertriebsgesellschaft  zugestimmt. 

 

 

Der Magistrat hat diese Vorlage in seiner Sitzung am 20. November 2017 

beschlossen. 

 

 

Christian Geselle 

Oberbürgermeister 




